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Stadtbauamt
Planungsabteilung

Wiesloch, 24.05.1985
602-Ke-St

8 E G R 0 N DUN G

(§ 9 Ahs. 8 BBauG)

zur 2. Änderung des Bebauungsplanes "Münchäcker"

in Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis

1.0 Allgemeines

1.1 Der Bebauungsplan "MünchäckerjBergweg" wurde am

08. April 1982 vom Regierungspräsidium Karlsruhe (Erlaß

Nr. 13-24/0225/27) genehmigt. Am 19. April 1982 wurde

der Bebauungsplan rechtsverbindlich.

Die Baulandumlegung für den Geltungsbereich des Bebau

ungsplanes wurde am 03. März 1982 angeordnet und am

27. Oktober 1983 rechtskräftig.

1.2 Die Erschließungsarbeiten werden im Baugebiet derzeit

durchgeführt, einzelne Baugenehmigungen wurden zwischen

zeitlich bereits erteilt.

1.3 Aufgrund der im Rahmen des Bebauungsplanes und der dar

auf aufbauenden Baulandumlegung erfolgten GrundstüCKS

einteilung entstehen im Bereich Rieslingweg und Rulän

derweg in der bisher als "offene Bauweise, nur Doppel

häuser zulässig" vorgesehenen Bebauungsfo:i:m als Endtypen

der einzelnen Zeilen Doppelhaushälften, die nur mit der

Garage mit dem Nachbargebäude verbunden sind.
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Im streng bauplanung5rechtlichen Sinne handelt es sich

dabei jedoch um die offene Bauweise, deshalb soll mit

dieser Bebauungsplanänderung die Festsetzung pr~zisiert

werden.

1.4 Im Bereich Silvanerweg und Burgunderweg setzt der Bebau

ungsplan eine besondere Bauweise als Gartenhofhäuser

fest. Die Gebäude sollen dabei als Winkelhäuser mit ei

nem fremder sicht entzogenen Innenhof ausgeführt werden.

Dabei war vorgesehen, daß auf der Nordseite bzw. Ostsei~

te der Baukörper noch größere Garten- bzw. Freif13chen

anteile entstehen, um gegebenenfalls auch für Einlieger

wohnungen solche Flächen zu erhalten. nie zwischenzeit

lich vorgelegten Bauanfragen gehen jedoch von einer Be

bauung mit einer Einfamilienanlage aus, durch eine Ver

größerung der Gartenanteile auf der Süd- bzw. westseite

und Verringerung derselben auf Nord- und Ostseite könnte

der Wohnwert wesentlich gesteigert werden.

2.0 Änderungen

gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan

'- ~ 2.1 Wie bereits unter ziff. 1.3 dargelegt, wird im Bereich

Rieslingweg und Ruländerweg lediglich die bisherige

Festsetzung im Bebauungsplan präzisiert, um bei den zu

künftigen Bauanträgen eine Vereinfachung bzw. Beschleu

nigung der Verfahren zu erreichen. Art und Maß der bau

lichen Nutzung bleiben bei dieser Konkretisierung mit

der bisherigen Festsetzung identisch.

2.2 Im Bereich zwischen Silvanerweg und Burgunderweg wird

zur Erhöhung des Wohnwertes die überbaubare Fläche (Bau

grenzen) um ca. 6 m nach Norden bzw. Osten verschoben.

Art und Maß der baulichen Nutzung sowie Bauweise bleiben

von dieser Verschiebung unberührt.
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3.0 Verfahren

3.1 Bei dieser Änderung des Bebauungsplanes werden die
Grundzüge der Planung nicht berUhrt. Es handelt sich um

eine geringfUgige Knderung, die gemäß ~ 13 BBauG im ver

einfachten Verfahren durchgeführt wird.

3.2 Die Eigentümer der von den ~nderungen betroffenen und

benachbarten Grundstücke wurden zur Änderung gehört,

:,~ Widersprüche gegen die vorgesehene Änderung wurden keine

erhoben.

4.0 Bestehende Begründung

Die Begründung vom 16.09.1981 zum Bebauungsplan
"Münchäcker/Bergweg" wird durch diese ,i:i.ndenmg nicht

berührt und bleibt weiterhin bestehen. Dasselbe gilt für

die weiteren Festsetzungen des seit 19B2 rechtskräftigen
Bebauungsplanes.

wiesloch, Mai 1985

Stadtbauamt

- Abt. Planung
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